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STADT BRILON         Der Bürgermeister 
 
 
 

 88. Änderung des wirksamen 
Flächennutzungsplan der Stadt Brilon 

im Bereich des Ortsteils Gudenhagen-Petersborn,  
Bereich "Östliche Erweitung Am kahlen Hohl" 

 

und 
 

Bebauungsplan Gudenhagen-Petersborn  
Nr. 3 “Am kahlen Hohl" 

 
 
 

Nach Durchführung der Beteiligungsverfahren gemäß § 3 (1) und (2) sowie § 4 (1) und (2) jeweils 
i.V.m. § 4 a BauGB liegen der Stadt Brilon folgende nach ihrer Einschätzung  
 
 

  wesentliche umweltbezogene Stellungnahmennn   
 

vor: 
 

Art der 
vorhandenen 
Information 

 
Urheber 

 
Thematischer Bezug 

 
Stellungnahmen 
von Behörden und 
sonstigen Trägern 
öffentlicher 
Belange 

 
a) 
Bezirksregierung 
Arnsberg, Abt. 6         
-Bergbau u. Energie- 
 
b) 
Deutsche Bahn AG 
 
 
 
c) 
Deutscher Wetterdienst 
 
 
d) 
Hochsauerlandkreis 
 
Fachdienst 33  
-Wasserwirtschaft- 
 
Fachdienst 34  
-Abfallwirtschaft und 
Bodenschutz- 
 
 
 
 

 
a) 
Stellungnahme zu den bergbaulichen 
Verhältnissen und möglichen Einwirkungen im 
Plangebiet 
 
b) 
Emissionen durch den Eisenbahnbetrieb und die 
Erhaltung der Betriebsanlagen (Luft- und 
Körperschall etc.) 
 
c) 
Beachtung der Aspekte des Klimaschutzes und 
der Anpassung an den Klimawandel 
 
d) 
 
 
Notwendigkeit einer wasserrechtlichen Erlaubnis 
für die Niederschlagswassereinleitung 
 
Hinweis auf mögliche geogene Schwermetall-
belastung in Teilen des Stadtgebietes / keine 
Bedenken bzgl. Bodenerosion und 
schutzwürdigen Böden 
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Fachdienst 35  
-Untere Naturschutz-
behörde, Jagd- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
e) 
Landesbetrieb Wald und 
Holz 
 
 
 
 

 
• Unter landschaftsbezogenen Gesichtspunkten 

wird angeregt, den markanten Laubgehölzrand 
an der Ostseite der bestehenden 
Wohnbebauung als Übergang zwischen 
Siedlung und freier Landschaft zu erhalten und 
auf die 3 nordöstlichen Baufelder zu 
verzichten  Bedeutung dieser Randstruktur 
für die Fledermauspopulation. 
 

• Hinweis auf einen 10 m breiten Laubholz-
streifen, der als Kompensationsmaßnahme für 
eine genehmigte Weihnachtsbaumkultur kein 
“Wald“ sondern eine “Sonderkultur“  ist. 

 
e) 
Für die Inanspruchnahme einer mit Waldbäumen 
bestockten Fläche auf den Flurstücken 18, 325, 
417, 418 und 455 (Flur 64) wird ein mit dem 
Forstamt abgestimmter Ausgleich im Verhältnis 
1:1,2 gefordert, der im BPlan GhP Nr. 3 
festzusetzen ist. 
 

 
 
Gemäß § 3 (2) Satz 1 BauGB liegen diese Stellungnahmen im Rahmen der   
 

 
Offenlegung  

der Bauleitplanentwürfe  
mit ihren Bestandteilen und Anlagen  

 
in der Zeit vom  

 
 

21. September – 22. Oktober 2018 
 

 
öffentlich aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stadt Brilon 

Fachbereich IV -Bauwesen- 
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